
Landeskultureller Wert nach
§ 34 Saatgutverkehrsgesetz

Eine Sorte hat einen landeskulturellen Wert, wenn sie in der 
Gesamtheit ihrer wertbestimmenden Eigenschaften gegen-
über den zugelassenen vergleichbaren Sorten, zumindest für 
die Erzeugung in einem bestimmten Gebiet, eine deutliche 
Verbesserung für den Pflanzenbau, die Verwertung des 
Erntegutes oder die Verwertung aus dem Erntegut gewon-
nener Erzeugnisse erwarten lässt. Einzelne ungünstige Eigen-
schaften können durch andere günstige Eigenschaften ausge-
glichen werden.


